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Stimmrecht fur jurassische Biirger im Ausland

Die Jurassier, die in einer der
82 Gemeinden von Republik und
Kanton Jura heimatberechtigt
sind, ob sie nun in Buenos Aires,
Boston, Koln, Tunis, Orleans,
Moskau, Tokio, Schanghai oder
an irgendeinem anderen Ort der
Welt wohnen, haben, ohne jeg-
liche Einschrankung, nicht nur wie
die anderen Auslandschweizer das
Stimm- und Wahlrecht auf Bun-
desebene, sondern auch auf der
Ebene des Kantons. Es kann ab
18 Jahren ausgeubt werden.

Damit der jurassische Burger in
kantonalen Angelegenheiten
stimm- und wahlberechtigt ist,
muss er das Gemeindesekretariat
seiner Heimatgemeinde schriftlich

auffordern, ihn ins Stimmregister
einzutragen.

Zu beachten ist folgender wichti-
ger Unterschied: Auslandschwei-
zer, die ihre politischen Rechte auf
Bundesebene ausliiben wollen,
konnen sich wahlweise in das
Register ihrer Heimatgemeinde
oder einer fruheren Wohnge-
meinde in der Schweiz eintragen
lassen. Auslandjurassier, die an
kantonalen Abstimmungen und
Wahlen teilnehmen mochten,
konnen sich nur in das Stimm-
register ihrer jurassischen Heimat-
gemeinde eintragen.

Die zustandigen Stellen der Ver-
waltung von Republik und Kanton
Jura prufen die Moglichkeit, das

Ausuben des Stimm- und Wahl-
rechts flr Auslandjurassier zu er-
leichtern. So wird namentlich ab-
geklart, ob ihnen ermoglicht wer-
den kann, ihre politischen Rechte
in kantonalen Angelegenheiten
von ihrem Gastland aus auszu-
uben. Nahere Einzelheiten werden
so bald als moglich in einer nach-
sten Nummer veroffentlicht.
Republik und Kanton Jura

Der Delegierte fur offentliche
Beziehungen

Charles-André Gunzinger

Eidgendssische Abstimmungen 1980

2. Marz 8.Juni
28. September 30. November

Philatelie

Dauermarke

Astronomische Uhr
am Zeitglockenturm Bern

| |aenssis fia

Sonderpostmarken | 1980

Fr. -.20 Griin 80
Schweizerische Ausstellung fir Garten-
und Landschaftsbau, Basel

Fr. -.70
100 Jahre Gesellschaft fir Schweizerische
Kunstgeschichte

50°SA ~
INTERNATIONAL
DE LAUTOMOBILE

GENEVE 1980

80
<
e
L
=]
LL
o 5

'1TL!

Fr. -.40
50 Jahre Schweizer Heimatwerk

Fr. -.80
50. Internationaler Automobilsalon Genf

19



	Stimmrecht für jurassische Bürger im Ausland

